
licher Fragen gerichtet. Es werden organisatorisch-recht
liche Mittel zur Festigung der Arbeitsdisziplin, zum 
Kampf gegen die Kaderfluktuation und zum Schutz der 
Arbeitsumwelt ausgearbeitet. Große Aufmerksamkeit 
wird der Sicherung der Rechte der Erfinder und Ratio
nalisatoren geschenkt.
Die theoretischen Probleme des Staates und des Rechts 
werden von den Wissenschaftlern auf der Grundlage 
der ständigen Festigung der Verbindung der Rechts
wissenschaft mit der Praxis ausgearbeitet. Die Rechts
wissenschaftler beteiligten sich aktiv an der Ausarbei
tung der in den letzten Jahren vom Obersten Sowjet 
der UdSSR beschlossenen Grundlagen der Gesetzgebung 
der UdSSR und der Unionsrepubliken über die Arbeit, 
über den Gesundheitsschutz, über die Volksbildung, 
über Ehe und Familie. Sie arbeiteten am Gesetz über 
den Status der Deputierten der Werktätigen und an 
verschiedenen Gesetzbüchern und Gesetzen der Unions
republiken sowie am Entwurf eines neuen Kolchos- 
Musterstatuts, an Entwürfen für die Ordnungen der 
Industrie- und Produktionsvereinigungen u. a. m. mit. 
Sie beteiligten sich aktiv an der Arbeit der wissen
schaftlichen Räte des Staatlichen Plankomitees und der 
Staatlichen Versorgungskommission der UdSSR, der 
Staatlichen Arbitrage beim Ministerrat der UdSSR und 
einer Reihe von Ministerien und Behörden.
Zu einer sehr nützlichen Form der Verbindung mit der 
Praxis entwickelten sich die komplexen Forschungs
reisen von Wissenschaftlern. Solche Expeditionen wur
den in eine Reihe von Gebieten der RSFSR, aber auch 
in Unionsrepubliken geschickt. Gegenwärtig werden die 
Probleme der Leitung und des Sowjetaufbaus in der 
Lettischen SSR und der Baschkirischen ASSR komplex 
erforscht. Die auf der Grundlage eines solchen Studiums 
erarbeiteten Empfehlungen und Entwürfe von Rechts
akten werden in den Republiken gewöhnlich von den 
zentralen und den örtlichen Macht- und Leitungsorga
nen erörtert, und viele von ihnen sind bereits reali
siert.
Mit dem Ausbau ihrer Beziehungen zur Praxis began
nen die Wissenschaftler die realen Prozesse des staat
lich-rechtlichen Aufbaus, die vom Leben selbst hervor
gebracht wurden, bedeutend gründlicher zu studieren, 
und sie verstärkten ihre Hilfe gegenüber den Staats
organen. Die Kommunistische Partei und die Sowjet
regierung schätzen die Verdienste der Rechtswissen
schaftler hoch ein.
Aber wir sind uns darüber im klaren, daß es in der 
Arbeit der Rechtswissenschaftler noch manche wesent
lichen Mängel und ungelösten Aufgaben gibt. Auf dem 
Gebiet der Rechtswissenschaft ist es besonders wichtig, 
daß alle wissenschaftlichen Forschungen in untrenn
barer Verbindung mit der Praxis vorgenommen wer
den, daß sie auf einer tiefen Analyse der sich vollzie
henden Prozesse fußen, daß man dabei nicht nur die 
laufenden, täglichen Bedürfnisse der Praxis berücksich

tigt, sondern auch die Tendenzen ihrer Entwicklung 
sieht und die Perspektiven bestimmt.
Es ist notwendig, die Effektivität der Forschungen zu 
erhöhen und die wissenschaftlichen Schlußfolgerungen 
und Empfehlungen konsequenter in die praktische Ar
beit der Sowjets, der Leitungsorgane, des Gerichts und 
der Staatsanwaltschaft, der wirtschaftlichen und ande
ren Organisationen einzuführen. Natürlich erfordert das 
auch größeres Interesse der entsprechenden Behörden 
und Leitungsorgane an der Verwirklichung der wissen
schaftlichen Schlußfolgerungen, was bedauerlicherweise 
bei weitem nicht überall vorhanden ist.
An der Schwelle des XXV. Parteitages der KPdSU ist 
die Rechtswissenschaft dazu aufgerufen, ihren Beitrag 
zur Lösung der von der Partei gestellten Aufgaben zur 
weiteren Vervollkommnung der staatlichen Leitung und 
der rechtlichen Regelung der gesellschaftlichen Verhält
nisse zu leisten. Die Rechtswissenschaft muß die Per
spektiven der Entwicklung des Sowjetstaates und sei
nes Rechts unter Berücksichtigung der ökonomischen 
und sozialen Entwicklung des' Landes, der grundlegen
den Entwicklungstendenzen des Staates des gesamten 
Volkes und seiner Funktionen, des Staatsapparates, der 
Vervollkommnung der sozialistischen Sowjetföderation 
und anderer Institute des politischen Systems der Ge
sellschaft des reifen Sozialismus bestimmen. Es ist auch 
notwendig, die Prognose der Veränderungen im Rechts
system unter der Einwirkung der ökonomischen, sozia
len, politischen, psychologischen, demographischen Fak
toren und die Wege zur Erhöhung des Rechtsbewußt
seins und der Rechtskultur der verschiedenen Schichten 
der Bevölkerung auszuarbeiten.
Die Spezialisten für ausländisches Recht haben die Er
fahrungen des staatlich-rechtlichen Aufbaus in den 
Ländern des Sozialismus zu verallgemeinern; sie müs
sen eine zutiefst wissenschaftliche und kritische Ana
lyse der bürgerlichen politisch-rechtlichen Doktrinen 
vornehmen und diese Erkenntnisse wirksam im moder
nen ideologischen Kampf einsetzen. Eine wichtige Auf
gabe der Völkerrechtler ist das Studium und die Aus
arbeitung der effektivsten rechtlichen Mittel zur Reali
sierung des vom XXIV. Parteitag der KPdSU beschlos
senen Friedensprogramms.
Dadurch, daß die sowjetischen Juristen mit den Philo
sophen, Ökonomen, Historikern und Soziologen eng Zu
sammenarbeiten, verfügen sie über alle notwendigen 
Bedingungen für die Lösung der Aufgaben, die ihnen 
von der Partei gestellt wurden. Die richtige Auswahl 
der aktuellen Probleme, die aus den Bedingungen und 
Erfordernissen des reifen Sozialismus resultieren, die 
zielstrebige Organisierung der wissenschaftlichen For
schungen — all das muß die Rolle der fortschrittlichen 
sowjetischen Rechtswissenschaft bei der Entwicklung 
der Sowjetgesellsehaft erhöhen.
(Aus „Iswestija“ vom 8. Juli 1975, S. 5; geringfügig ge
kürzte Übersetzung von Heinz Wostry, Berlin)

Informationen

Vom 15. bis 17. April 1975 fand in Warschau die
III. Konferenz der Justizminister sozialistischer Länder
statt, an der Delegationen aus der Volksrepublik Bul
garien, der CSSR, der DDR, der Republik Kuba, der 
Mongolischen Volksrepublik, der Volksrepublik Polen, 
der Sozialistischen Republik Rumänien, der UdSSR, der 
Ungarischen Volksrepublik und der Demokratischen 
Republik Vietnam teilnahmen. Gegenstand der Bera
tung waren folgende drei Themen:
— Vervollkommnung der juristischen Ausbildung und 

Vorbereitung der Justizkader,

— Vervollkommnung der rechtlichen Regelungen auf 
dem Gebiet der Wirtschaftsbeziehungen,

— Nutzung der Errungenschaften der Wissenschaft im 
Gerichtsverfahren.

Die Delegation der DDR, die vom Stellvertreter des 
Vorsitzenden des Ministerrates und Minister der Justiz, 
Hans-Joachim Heusinger, geleitet wurde, beteiligte sich 
mit Referaten und in der Diskussion an allen drei Kon
ferenzthemen.
1. Es wurde festgestellt, daß die Ausbildung qualifizier
ter juristischer Kader von aktueller Bedeutung ist, da in

488


